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1. Grundlage 

 

Dieses Hygieneschutzkonzept wurde anlässlich der COVID-19-Pan-

demie erstellt und wird laufend aktualisiert. Es basiert auf den Vor-

schriften der jeweils gültigen bayerischen Infektionsschutzmaßnah-

menverordnung (aktuell: 15.BayIfSMV), auf den Handlungsempfeh-

lungen des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) und des 

Bayerischen Handballverbandes (BHV), sowie des Bezirks Altbay-

ern. Zudem werden, das Hygieneschutzkonzept des Gesamtver-

eins, TSV 1862 Neuburg e.V. und die Vorschriften der Hallenbetrei-

ber beachtet. 

 

 

2. Inhaltsabgrenzung 

 

Die bekannten rechtlichen Regelungen müssen beachtet werden 

und sind als Grundlage vorausgesetzt. Die jeweils gültige Fassung 

der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist dem 

Hygieneschutzkonzept als Anlage angehängt. 

 

Es werden hier nur besondere Regelungen für den Trainings- und 

Wettkampfbetrieb der Handballabteilung des TSV 1862 Neuburg 

e.V. festgelegt, welche zusätzlich zu den rechtlichen Vorschriften 

gelten oder die rechtlichen Vorschriften in die Praxis übertragen. 

 

Die rechtlichen Vorschriften gelten unabhängig vom Inhalt des Hy-

gieneschutzkonzepts. 
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3. Zutritts-/Teilnahmebeschränkungen 

 

Von der Teilnahme am Trainings- und Wettkampfbetrieb ausge-

schlossen werden, bzw. Zutrittsverbot zur Halle (auch Zuschauer) 

erhalten: 

- Personen mit nachgewiesener SARS-CoV-2-Infektion, 

- Personen, die einer Quarantänemaßnahme unterliegen und 

- Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respira-

torischen Symptomen jeder Schwere (z. B. Atemnot, Husten, 

Schnupfen) oder für eine Infektion mit SARS-CoV-2 spezifischen 

Symptomen (Verlust des Geruchs-oder Geschmacksinnes). 

 

Folgende allgemeinen Zutrittsbeschränkungen gelten: 

 

Kinder bis zum 6. Geburtstag • Kein Nachweis (3G, 3G plus, 2G oder 

2G plus) nötig. 

Kinder und Jugendliche zwishcen 8 und 18 

Jahren 

• Schüler, die regelmäßigen Schul-Tes- 

tungen unterliegen, müssen keinen 

Nachweis erbringen. 

• Nicht-Schüler müssen einen 3G- 

Nachweise erbringen. 

Erwachsene ab dem 18. Geburtstag • Jeder muss einen 3G-Nachweis er- 

bringen. 

• Schüler, die regelmäßigen Schul-Tes- 

tungen unterliegen, müssen keinen 

Nachweis erbringen. 

Beschäftigte und Ehrenamtlich Tätige (alters-

unabhängig) 

• Jeder muss einen 3G-Nachweis er- 

bringen. 

• Für ungeimpfte/nicht genesene Schü- 

ler kann der Test im Rahmen des 3G- 
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Nachweis durch regelmäßige Schulte- 

stungen entfallen. 

Zuschauer (altersunabhängig) • Kinder bis zu ihrem 14. Geburtstag 

können ohne Nachweis zugelassen 

werden. 

• Ab 14 Jahren gilt 2G. 

• Minderjährige Schüler, die regelmäßi- 

gen Schul-Testungen unterliegen, 

können dennoch zugelassen werden. 

 

 

 

 

 

4. Kontaktdatenerhebung 

 

Es werden keinen Kontaktdaten erhoben. 

 

 

 

5. Nutzungskonzept 

 

Die Trainingsgruppen bzw. Heim- und Gastmannschaften sammeln 

sich vor den Hallen. Hierbei wird der Abstand von mindestens 1,5 

Metern zueinander eingehalten. Hierbei ist eine FFP2-Maske zu tra-

gen. Zudem wird spätestens im Eingangsbereich die Kontrolle der 

vorliegenden Zutritts-/Teilnahmebeschränkungen durchgeführt. Der 

Aufenthalt in den Kabinen ist auf ein Minimum zu beschränken. 
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6. Reinigungskonzept 

 

Die Hallen werden in regelmäßigem Turnus durch die Hallenbetrei-

ber gereinigt. In jeder Umkleide stehen Seife, Einweghandtücher 

und Desinfektionsmittel zur Verfügung. 

 

Desinfektionsmittel steht auch im Eingangsbereich, auf der Tribüne 

und am Tisch von Sekretär und Zeitnehmer zur Verfügung. Die Hal-

len werden vor und nach der Nutzung durch die Handballabteilung 

desinfiziert. Hierbei sind alle Flächen, die im Rahmen der Nutzung 

berührt werden, zu desinfizieren. Eine Ausnahme bildet der Boden. 

Zu desinfizieren sind insbesondere: Bälle, Türklinken, Treppenge-

länder, Kleiderhaken, Duscharmaturen und Waschbeckenarmatu-

ren. Bei Spielen sind zusätzlich zu desinfizieren: Bänke, Team-

Time-Out-Karten, Sitzplätze und die Arbeitsmaterialien von Zeitneh-

mer und Sekretär. 

 

 

 

 

7. Lüftungskonzept 

 

Die Hallen werden vor und nach dem Training bzw. Spiel gelüftet. 

Hierzu sind vorrangig die Deckenfenster zu benutzen. Sollte dies 

witterungsbedingt nicht möglich sein, ist durch Öffnung mehrerer Tü-

ren ein Durchzug zu erzeugen. 
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8. Hygienebeauftragter 

 

Der Hygienebeauftragte prüft und aktualisiert dieses Hygieneschutz-

konzept laufend. Er behält hierzu die neuen rechtlichen Regelungen 

im Auge. Bei sich ergebenden Änderungen im Konzept informiert er 

die Abteilungsleitung. Diese gibt die Informationen in geeigneter 

Weise an die ehrenamtlich Tätigen, an die Abteilungsmitglieder und 

an die vom Konzept betroffenen Personen (Gastvereine/ Zu-

schauer) weiter. 

 

Der Hygienebeauftragte kümmert sich um Einhaltung aller im Hygi-

eneschutzkonzept festgeschriebenen Regelungen. Er prüft deren 

Einhaltung und kümmert sich um benötigte Hygieneschutzmateria-

lien. Er kann jederzeit einzelne Aufgaben delegieren. 

 

Der Hygienebeauftragte hat das Hausrecht, wenn ein Training oder 

ein Wettkampf der Handballabteilung stattfinden. Wenn eine Person 

gegen die Vorschriften des Hygieneschutzkonzepts verstößt, sollte 

der Hygienebeauftragte zunächst ein belehrendes Gespräch mit der 

Person führen. Bei einem gravierenden Verstoß oder wiederholten 

Verstößen einer Person, kann der Hygienebeauftragte die Person 

aus der Sportstätte verweisen. In diesem Fall hat die Person zumin-

dest für die Dauer des Trainings oder des Wettkampfes Hausverbot 

und darf die Sportstätte nicht mehr betreten. 

 

Der Hygienebeauftragte kann seine Aufgaben, bei eigener Verhin-

derung, an eine andere geeignete Person delegieren. Dies ge-

schieht automatisch bei den Trainings, welchen der Hygienebeauf-

tragte nicht beiwohnt. Hier werden die Aufgaben des Hygiene-

schutzbeauftragten automatisch an den Übungsleiter delegiert. 
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Der Hygienebeauftrage der Handballabteilung des TSV 1862 Neu-

burg e.V. ist Maximilian Habermeyer. Eine Änderung des Hygiene-

beauftragten ist jederzeit möglich. Der Name im Hygieneschutzkon-

zept muss umgehend aktualisiert werden. 

 

 

9. Bekanntmachung 

 

Das Hygieneschutzkonzept kann auf der Abteilungshomepage ein-

gesehen werden. Zudem ist es im NuLiga eingestellt. 

 

 

10. Schlussbestimmung 

 

Das Hygieneschutzkonzept wurde nach bestem Wissen und Gewis-

sen erstellt und wird ebenso laufend aktualisiert. Sollten Regelungen 

fehlen oder falsch enthalten sein, wird dies schnellstmöglich korri-

giert. Die restlichen Regelungen des Hygieneschutzkonzepts verlie-

ren hierdurch jedoch nicht ihre Wirkung. 

 

 

 

 
______________ ______    ____________________    ____________________ 

     Ort, Datum            Hygieneschutzbeauftragter     Abteilungsleiter 
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Anlage 1: 

Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 

(15. BayIfSMV)[1] 

Vom 23. November 2021 

(BayMBl. Nr. 816) 

BayRS 2126-1-19-G 

Vollzitat nach RedR: Fünfzehnte Bayerische Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (15. BayIfSMV) vom 

23. November 2021 (BayMBl. Nr. 816, BayRS 2126-1-19-G), die zuletzt durch Verordnung vom 26. Januar 

2022 (BayMBl. Nr. 67) geändert worden ist 

 
Auf Grund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1, §§ 28a, 28c Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes 
( IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Art. 1 des Gesetzes vom 23. November 2021 
(BGBl. I. S. 4906) geändert worden ist, in Verbindung mit § 11 der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnah-
menverordnung ( SchAusnahmV) vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), die durch Art. 20a des Geset-
zes vom 23. November 2021 (BGBl. 4906) geändert worden ist, und § 9 Nr. 5 der Delegationsverordnung ( 
DelV) vom 28. Januar 2014 (GVBl. S. 22, BayRS 103-2-V), die zuletzt durch Verordnung vom 27. Juli 2021 
(GVBl. S. 499) geändert worden ist, verordnet das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

[1] Siehe hierzu die gem. § 28a Abs. 5 IfSG erforderliche Begründung im BayMBl. Nr. 827 v. 24.11.2021. 

Teil 1 Allgemein geltende Regelungen 

§ 1 Allgemeine Verhaltensempfehlungen 

1Jeder wird angehalten, wo immer möglich zu anderen Personen einen Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten 

und auf ausreichende Handhygiene zu achten. 2In geschlossenen Räumlichkeiten ist auf ausreichende Be-

lüftung zu achten. 3Wo die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 m zu anderen Personen nicht möglich 

ist, wird unbeschadet von § 2 empfohlen, eine medizinische Gesichtsmaske zu tragen. 
 
§ 2 Maskenpflicht 

(1) 1In Gebäuden und geschlossenen Räumen einschließlich geschlossener öffentlicher Fahrzeugbereiche, 

Kabinen und Ähnlichem gilt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske (Maskenpflicht). 2Die Maskenpflicht gilt 

nicht 
1. innerhalb privater Räumlichkeiten, 
2. am festen Sitz- oder Stehplatz, soweit zuverlässig ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

Personen gewahrt wird, die nicht dem eigenen Hausstand angehören, 
3. für Gäste in der Gastronomie, solange sie am Tisch sitzen, 
4. bei Dienstleistungen, soweit die Art der Leistung sie nicht zulässt, 
5. aus sonstigen zwingenden Gründen. 

3 § 12 bleibt unberührt. 

(2) 1Unter freiem Himmel besteht Maskenpflicht bei Veranstaltungen nach § 4. 2Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 5 gilt 

entsprechend. 

(3) 1Von der Maskenpflicht sind befreit: 
1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag; 
2. Personen, die glaubhaft machen können, dass ihnen das Tragen einer Maske aufgrund einer Be-
hinderung oder aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist, solange dies vor 
Ort sofort insbesondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachge-
wiesen werden kann, das den vollständigen Namen, das Geburtsdatum und konkrete Angaben zum 
Grund der Befreiung enthalten muss. 
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2Kinder und Jugendliche zwischen dem sechsten und dem 16. Geburtstag müssen nur eine medizinische 

Gesichtsmaske tragen. 3Die Maske darf abgenommen werden, solange es zu Identifikationszwecken oder 

zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung erforderlich ist. 

(4) Für Beschäftigte gilt während ihrer dienstlichen Tätigkeit die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Ge-

sichtsmaske im Rahmen der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen. 

(5) Veranstalter sind verpflichtet, die Einhaltung der Bestimmungen zur Maskenpflicht sicherzustellen. 

 
§ 3 Kontaktbeschränkungen 

(1) 1Private Zusammenkünfte im öffentlichen Raum, in privat genutzten Räumen und auf privat genutzten 

Grundstücken, an denen Personen teilnehmen, die nicht im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 der COVID-19-Schutz-

maßnahmen-Ausnahmenverordnung ( SchAusnahmV) geimpft oder genesen sind, sind nur gestattet 
1. mit den Angehörigen des eigenen Hausstands sowie 
2. zusätzlich höchstens zwei Angehörigen eines weiteren Hausstands. 

2Kinder unter 14 Jahren bleiben hierbei außer Betracht. 3Ehegatten, Lebenspartner und Partner einer nicht-

ehelichen Lebensgemeinschaft gelten als ein Hausstand, auch wenn sie keinen gemeinsamen Wohnsitz ha-

ben. 

(2) 1Bei privaten Zusammenkünften außerhalb der Gastronomie, an denen ausschließlich Personen teilneh-

men, die im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, sind maximal zehn Perso-

nen erlaubt. 2Abs.1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 
§ 4 Geimpft, genesen und zusätzlich getestet (2G plus) 

(1) Der Zugang zu öffentlichen und privaten Veranstaltungen in nichtprivaten Räumlichkeiten, zu Sportstätten 

und praktischer Sportausbildung in geschlossenen Räumen, Sportveranstaltungen unter freiem Himmel au-

ßerhalb der eigenen sportlichen Betätigung, dem Kulturbereich mit Theatern, Opern, Konzerthäusern, Büh-

nen, Kinos, Museen, Messen, Tagungen, Kongressen, Ausstellungen, zu geschlossenen Räumlichkeiten der 

Objekte der bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen, außerdem zu Freizeitein-

richtungen einschließlich Bädern, Thermen, Saunen, Solarien, Fitnessstudios, Führungen in geschlossenen 

Räumen, Schauhöhlen und Besucherbergwerken, Indoorspielplätzen, Spielhallen und -banken, Wettannah-

mestellen und infektiologisch vergleichbaren Bereichen darf nur durch Besucher erfolgen, soweit diese 
1. im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder unter 14 Jahre alt sind und 
2. zusätzlich über einen Testnachweis nach Abs. 6 verfügen oder Abs. 7 unterfallen. 

(2) Im Rahmen des Abs. 1 gilt: 
1. In Gebäuden, geschlossenen Räumlichkeiten, Stadien oder anderweitig kapazitätsbeschränkten 

Stätten dürfen maximal 50 % der Kapazität genutzt werden. 
2. Die zulässige Höchstteilnehmerzahl bestimmt sich vorbehaltlich Nr. 1 nach der Anzahl der vor-

handenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen Plätzen gewahrt ist. 
3. Für Veranstaltungen gilt: 

a) Während der gesamten Veranstaltung ist vorbehaltlich einer auf Abstandswahrung ausge-
legten Sitzplatzbelegung grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen Personen, 
die nicht dem eigenen Hausstand angehören, einzuhalten. 

b) § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 findet keine Anwendung. 
c) Für Besucher von öffentlichen und privaten Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkei-

ten entfallen die Maskenpflicht und abweichend von Buchst. a auch der Mindestabstand, 
solange sie am Tisch sitzen. 

d) Für private Veranstaltungen außerhalb privater Räumlichkeiten gilt § 3 Abs. 2 entsprechend. 
4. Für Messen gilt abweichend von Nr. 1 eine tägliche Besucherobergrenze von 12 500 Personen. 
5. Sollen mehr als 1000 Personen zugelassen werden, hat der Veranstalter das nach § 7 Abs. 1 

nötige Infektionsschutzkonzept der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorab und unverlangt 
vorzulegen. 

6. Für Sport- und Kulturveranstaltungen mit mehr als 1000 Personen gilt außerdem: 
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a) Eintrittskarten dürfen nur personalisiert verkauft werden. 
b) Verkauf, Ausschank und Konsum alkoholischer Getränke ist untersagt. 
c) Offensichtlich alkoholisierten Personen darf der Zutritt nicht gewährt werden. 

7. Bei großen überregionalen Sport-, Kultur- und vergleichbaren Veranstaltungen dürfen abweichend 
von Nr. 1 bis zu 25 % der Kapazität genutzt, höchstens aber 10 000 Zuschauer auf festen Sitz-
plätzen zugelassen werden. 

(3) Abweichend von Abs. 1 können zugelassen werden: 
1. Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und dies vor Ort ins-

besondere durch Vorlage eines schriftlichen ärztlichen Zeugnisses im Original nachweisen, das 
den vollständigen Namen und das Geburtsdatum enthält, bei Vorlage eines Testnachweises nach 
Abs. 6, 

2. minderjährige Schülerinnen und Schüler im Sinne von Abs. 7 Nr. 2 zur eigenen Ausübung sportli-
cher, musikalischer oder schauspielerischer Aktivitäten sowie zur außerschulischen Bildung im 
Rahmen der Jugendarbeit. 

(4) Für Anbieter, Veranstalter, Beschäftigte, Betreiber und ehrenamtlich Tätige der von Abs. 1 erfassten Be-

triebe und Veranstaltungen mit Kundenkontakt gilt § 28b Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) entspre-

chend. 

(5) Anbieter, Veranstalter und Betreiber sind zur zweiwöchigen Aufbewahrung der eigenen Testnachweise 

sowie zur Überprüfung der vorzulegenden Impf-, Genesenen- und Testnachweise durch wirksame Zugangs-

kontrollen samt Identitätsfeststellung in Bezug auf jede Einzelperson verpflichtet. 

(6) Soweit in dieser Verordnung für die Nutzung oder die Zulassung zu bestimmten Einrichtungen, Betrieben 

oder Bereichen ein Nachweis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 (Testnachweis) vorgesehen ist, ist ein schriftlicher oder elektronischer negativer Testnachweis auf 

Grundlage 
1. eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukleinsäu-

reamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 
2. eines PoC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 
3. eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter Aufsicht vor-

genommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), der vor höchstens 24 
Stunden durchgeführt wurde, 

zu erbringen, der im Übrigen den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung 

entspricht. 

(7) Getesteten Personen stehen gleich: 
1. Kinder bis zum sechsten Geburtstag, 
2. Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs unterlie-

gen, 
3. noch nicht eingeschulte Kinder, 
4. geimpfte Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 SchAusnahmV, die nachweisen können, dass sie zu-

sätzlich entweder eine weitere Impfstoffdosis als Auffrischungsimpfung erhalten oder nach ihrer 
vollständigen Immunisierung eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 überstanden ha-
ben, soweit nicht bundesrechtlich anderes geregelt ist. 

(8) Zu Gottesdiensten und Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes bestehen für nicht ge-

impfte oder nicht genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV keine durch diesen Para-

graphen begründeten Zugangsbeschränkungen. 

 
§ 4a Geimpft oder genesen (2G) mit Kapazitätsbeschränkungen 

Im Hinblick auf Sportstätten zur eigenen sportlichen Betätigung und praktische Sportausbildung unter freiem 

Himmel, öffentliche und private Veranstaltungen unter freiem Himmel, zoologische und botanische Gärten, 

Gedenkstätten, Freizeitparks, Ausflugsschiffe außerhalb des Linienverkehrs und Führungen unter freiem 

Himmel gilt § 4 entsprechend mit der Maßgabe, dass ein zusätzlicher Testnachweis nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 

nicht erforderlich ist. 
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§ 5 Geimpft oder genesen (2G) 

(1) 1Im Hinblick auf geschlossene Räume darf der Zugang zu 
1. der Gastronomie, dem Beherbergungswesen, den Hochschulen, Bibliotheken und Archiven, zu au-

ßerschulischen Bildungsangeboten einschließlich der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung so-
wie Musikschulen und der Erwachsenenbildung und infektiologisch vergleichbaren Bereichen, Ver-
anstaltungen von Parteien und Wählervereinigungen und 

2. Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist und die keine me-
dizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen sind, 

vorbehaltlich speziellerer Regelungen dieser Verordnung nur durch Besucher erfolgen, soweit diese im Sinne 

des § 2 Nr. 2 und 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen oder unter 14 Jahre alt sind. 2Satz 1 gilt entspre-

chend für Seilbahnen; soweit es sich um geschlossene Kabinen handelt und Personen aus mehr als einem 

Hausstand befördert werden, dürfen 
1. bei Kabinen bis einschließlich 10 Plätze maximal 75 % der Kapazität, 
2. bei größeren Kabinen maximal 25 % der Kapazität, jedenfalls aber 7 Personen, 

zugelassen werden. 

(2) § 4 Abs. 3 bis 5 gilt entsprechend. 

(3) Abweichend von Abs. 1 können zugelassen werden: 
1. Personen im Rahmen der Durchführung von Prüfungen sowie für zwingend erforderliche und un-

aufschiebbare nichttouristische Beherbergungsaufenthalte bei Vorlage eines Testnachweises nach 
§ 4 Abs. 6, 

2. minderjährige Schülerinnen und Schüler im Sinne von § 4 Abs. 7 Nr. 2 in der Gastronomie sowie im 
Beherbergungswesen, 

3. Personen im Rahmen der Durchführung laufender Prüfungsblöcke, die bereits vor dem 24. Novem-
ber 2021 begonnen haben. 

(4) Zu den nicht von Abs. 1 erfassten Dienstleistungs- und Handwerksbetrieben sowie zu Wahllokalen und 

Eintragungsräumen bestehen für nicht geimpfte oder nicht genesene Personen im Sinne des § 2 Nr. 2 und 4 

SchAusnahmV keine durch diesen Paragraphen begründeten Zugangsbeschränkungen. 

 
§ 5a Geimpft, genesen oder getestet (3G) 

1Der Zugang 
1. im Hinblick auf geschlossene Räume zu Meisterkursen und zu Fahrschulen, 
2. zum touristischen Bahn- und Reisebusverkehr sowie zu Ausflugsschiffen im Linienverkehr 

darf nur durch Besucher erfolgen, die im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 

getestet sind. 2 § 4 Abs. 5 bis 7 gilt entsprechend. 

 
§ 6 Kontaktdatenerfassung 

(1) Kontaktdaten sind zu erheben bei allen Veranstaltungen jeder Art mit mehr als 1000 Personen in Gebäu-

den, geschlossenen Räumlichkeiten, Stadien oder anderweitig zutrittsbeschränkten Stätten, von Dienstleis-

tern, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, im Beherbergungswesen in Bezug auf 

Gemeinschaftsunterkünfte. 

(2) 1Soweit nach Abs. 1 Kontaktdaten erhoben werden, gilt § 28a Abs. 4 IfSG mit folgenden Maßgaben ent-

sprechend: 
1. zu dokumentieren sind jeweils Namen und Vornamen, eine Anschrift und eine sichere Kontaktinfor-

mation (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) sowie der Zeitraum des Aufenthaltes; 
2. werden gegenüber dem zur Erhebung Verpflichteten Kontaktdaten angegeben, müssen sie wahr-

heitsgemäß sein. 

2Die Erhebung der Kontaktdaten nach Satz 1 kann auch in elektronischer Form erfolgen, soweit dabei eine 

hinreichend präzise Dokumentation der Daten nach Satz 1 Nr. 1 sichergestellt wird. 3Behörden, Gerichte und 
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öffentliche Stellen, die Aufgaben im öffentlichen Interesse erfüllen oder in Ausübung öffentlicher Gewalt han-

deln, können im Rahmen des Zutritts zu den jeweiligen Gebäuden oder Räumlichkeiten ebenfalls entspre-

chend der Sätze 1 und 2 personenbezogene Daten erheben. 

 
§ 7 Infektionsschutzkonzepte 

(1) 1Im Bereich des Handels, der Märkte und Einkaufszentren, der Dienstleistungen und des Handwerks mit 

Kundenverkehr, der vollstationären Einrichtungen der Pflege gemäß § 71 Abs. 2 des Elften Buches Sozial-

gesetzbuch, der Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 2 Abs. 1 des Neunten Bu-

ches Sozialgesetzbuch, in denen Leistungen der Eingliederungshilfe über Tag und Nacht erbracht werden, 

der Altenheime und Seniorenresidenzen, der Krankenhäuser, der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtun-

gen, in denen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt (Einrichtungen nach 

§ 23 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 3 IfSG) sowie in ambulant betreuten Wohngemeinschaften der außerklinischen 

Intensivpflege, bei öffentlichen und privaten Veranstaltungen, Versammlungen nach Art. 8 des Grundgeset-

zes in geschlossenen Räumen, für Sportstätten und Sportveranstaltungen, Freizeiteinrichtungen jeder Art, 

die Gastronomie, das Beherbergungswesen, Tagungen, Kongresse, Messen, Hochschulen, Schulen, Ange-

bote der Kindertagesbetreuung, die berufliche Aus-, Fort- und Weiterbildung, die außerschulische Bildung, 

Bibliotheken, Archive, im Bereich der Kultur, für Theater, Opern, Konzerthäuser, Bühnen, Kinos, Museen, 

Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekten der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und 

Seen, Laien- und Amateurensembles sowie in vergleichbaren Fällen hat der Betreiber oder Veranstalter ein 

individuelles Infektionsschutzkonzept zu erarbeiten und zu beachten. 2Dies gilt nicht, wenn eine Veranstal-

tung oder Versammlung weniger als 100 Personen umfasst. 3Die zuständige Behörde kann allgemein oder 

im Einzelfall die Erstellung eines Infektionsschutzkonzepts verlangen. 4Soweit nichts Abweichendes geregelt 

ist, sind die Infektionsschutzkonzepte der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde nur auf Verlangen vorzule-

gen. 

(2) 1Das jeweils fachlich zuständige Staatsministerium soll im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für 

Gesundheit und Pflege für besondere Bereiche infektionsschutzrechtliche Rahmenkonzepte bekanntma-

chen. 2In den hiervon erfassten Bereichen haben die davon betroffenen Betreiber oder Veranstalter Infekti-

onsschutzkonzepte zu erstellen, die den Bestimmungen des Rahmenkonzepts zu entsprechen haben. 

 

 

Teil 2 Ergänzende Regelungen für einzelne Bereiche 

 
§ 8 Gottesdienste 

Für öffentlich zugängliche Gottesdienste in Kirchen, Synagogen und Moscheen sowie die Zusammenkünfte 

anderer Glaubensgemeinschaften gilt ergänzend zu den allgemeinen Regelungen: 
1. Gottesdienste oder Zusammenkünfte, an denen ausschließlich geimpfte, genesene oder getestete 

Personen teilnehmen, können ohne Personenobergrenze abgehalten werden; andernfalls bestimmt 
sich in Gebäuden die zulässige Höchstteilnehmerzahl einschließlich geimpfter und genesener Per-
sonen nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu ande-
ren Plätzen gewahrt wird. 

2. Es besteht ein Infektionsschutzkonzept, das die je nach Glaubensgemeinschaft und Ritus möglichen 
Infektionsgefahren minimiert. 

 
 
 



Hygieneschutzkonzept - Abteilung Handball - TSV 1862 Neuburg e.V.  Stand: 13.03.2022 

 
14 

§ 9 Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes 

(1) 1Bei Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes unter freiem Himmel muss zwischen allen 

Teilnehmern ein Mindestabstand von 1,5 m gewahrt werden. 2Die nach Art. 24 Abs. 2 des Bayerischen Ver-

sammlungsgesetzes ( BayVersG) zuständigen Behörden haben erforderlichenfalls durch Beschränkungen 

nach Art. 15 BayVersG sicherzustellen, dass die von der Versammlung ausgehenden Infektionsgefahren 

auch im Übrigen auf ein vertretbares Maß beschränkt bleiben. 

(2) Versammlungen im Sinne des Art. 8 des Grundgesetzes in geschlossenen Räumen, an denen ausschließ-

lich geimpfte, genesene oder getestete Personen teilnehmen, können ohne Personenobergrenze abgehalten 

werden; andernfalls bestimmt sich die zulässige Höchstteilnehmerzahl einschließlich geimpfter und genese-

ner Personen nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 m zu anderen 

Plätzen gewahrt wird. 

 
§ 10 Handels- und Dienstleistungsbetriebe, Märkte 

(1) 1Für Betriebe des Groß- und Einzelhandels sowie Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe mit Kunden-

verkehr hat der Betreiber sicherzustellen, dass 
1. grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Kunden eingehalten werden kann und 

2. die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als 
ein Kunde je 10 m2 der Verkaufsfläche. 

2Für Einkaufszentren gilt: 
1. Hinsichtlich der einzelnen Ladengeschäfte gilt Satz 1. 
2. Hinsichtlich der Einkaufszentren gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass sich die zugelassene Kunden-

höchstzahl nach der für Kunden zugänglichen Gesamtfläche des Einkaufszentrums bemisst. 

(2) Jahresmärkte sind untersagt. 

 
§ 11 Gastronomie 

Für gastronomische Angebote gilt ergänzend zu den allgemeinen Regelungen: 
1. § 5 findet auch auf gastronomische Angebote unter freiem Himmel Anwendung. 
2. Gastronomische Angebote dürfen zwischen 22 Uhr und 5 Uhr nicht zur Verfügung gestellt werden 

(Sperrstunde). 
3. In geschlossenen Räumen ist Tanzen nicht zulässig. 
4. In geschlossenen Räumen ist Musikbeschallung und -begleitung nur als Hintergrundmusik zuläs-

sig, soweit es sich nicht um nach dieser Verordnung zulässige Veranstaltungen handelt. 
5. Der Betrieb von erlaubnisbedürftigen reinen Schankwirtschaften nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und § 2 des 

Gaststättengesetzes ist untersagt. 
6. Die Abgabe und Lieferung von zur Mitnahme bestimmten Speisen und Getränken ist stets zuläs-

sig. 
7. Die §§ 4 und 5 sowie Nr. 2 finden keine Anwendung auf nicht öffentlich zugängliche Betriebskan-

tinen. 
 

§ 12 Schulen 

(1) 1Für den Unterricht und sonstige Schulveranstaltungen, die Mittagsbetreuung an Schulen sowie den Lehr- 

und Studienbetrieb am Staatsinstitut für die Ausbildung von Fachlehrern und am Staatsinstitut für die Ausbil-

dung von Förderlehrern gilt § 2 mit folgenden Maßgaben: 
1. § 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 findet keine Anwendung. 
2. Die Maskenpflicht gilt auch während des Sportunterrichts in geschlossenen Räumen. 
3. Die Maskenpflicht entfällt 

a) für Schülerinnen und Schüler nach Genehmigung des aufsichtsführenden Personals aus zwin-
genden pädagogisch-didaktischen oder schulorganisatorischen Gründen oder 

b) während einer Stoßlüftung des Klassen- oder Aufenthaltsraums. 
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2Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte der Schulen dürfen auf dem Schulge-

lände abweichend von § 2 eine medizinische Gesichtsmaske tragen. 3Schülerinnen und Schüler bis ein-

schließlich Jahrgangsstufe 4 dürfen statt einer medizinischen Gesichtsmaske auch eine textile Mund-Nasen-

Bedeckung tragen. 

(2) 1Die Teilnahme am Präsenzunterricht, an sonstigen Schulveranstaltungen oder schulischen Ferienkursen 

in Präsenz sowie an der Mittags- und Notbetreuung ist Schülerinnen und Schülern unabhängig von ihrem 

Impf- oder Genesenenstatus nur erlaubt, wenn sie drei Mal wöchentlich einen Testnachweis nach § 4 Abs. 6 

Nr. 1, 2 erbringen oder in der Schule unter Aufsicht einen über die Schule zur Verfügung gestellten und dort 

zu verwendenden Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenommen haben. 2Für Schülerinnen und Schüler 

der Grundschulstufe sowie an Förderschulen mit den Schwerpunkten geistige Entwicklung, körperliche und 

motorische Entwicklung sowie Sehen gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass an die Stelle dreier wöchentlicher 

Selbsttests nach Entscheidung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus zwei wöchentliche PCR-

Pooltestungen treten können; in diesem Fall ist an jedem Montagmorgen ein zusätzlicher Testnachweis zu 

erbringen oder ein Selbsttest unter Aufsicht vorzunehmen. 3Die Schulpflicht bleibt unberührt. 4Nach Bekannt-

werden eines Infektionsfalls in einer Klasse haben die Schülerinnen und Schüler dieser Klasse fünf Unter-

richtstage lang täglich Testnachweise zu erbringen. 5Die Schule verarbeitet das Testergebnis für die Zwecke 

nach den Sätzen 1 und 2. 6Eine Übermittlung von Testdaten an Dritte findet im Übrigen vorbehaltlich von 

Meldepflichten nach dem Infektionsschutzgesetz nicht statt. 7Bei der Teilnahme an PCR-Pooltestungen gel-

ten die mit der Testung beauftragten Labore und Transportpersonen nicht als Dritte im Sinne von Satz 6. 8Das 

Testergebnis wird höchstens 14 Tage aufbewahrt. 9Für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf kann das Staatsministerium für Unterricht und Kultus Ausnahmen bekanntmachen. 

(3) Für Lehrkräfte und sonstige Beschäftigte der Schulen gilt § 28b Abs. 1 IfSG. 

(4) 1Dritte, insbesondere Eltern, dürfen das Schulgelände nur betreten, wenn sie im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 

SchAusnahmV geimpft, genesen oder getestet sind. 2Die §§ 4 und 5 bleiben unberührt. 

(5) Für schulvorbereitende Einrichtungen gilt Abs. 2 Satz 1, 4 bis 9 entsprechend. 

 
§ 13 Kindertagesbetreuung 

(1) Der Betrieb von Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, Ferientagesbetreuung und organi-

sierten Spielgruppen für Kinder ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass die Betreuung der Kinder in 

festen Gruppen erfolgt. 

(2) 1Noch nicht eingeschulte Kinder dürfen ab Vollendung des ersten Lebensjahres an Angeboten von Kin-

dertageseinrichtungen, Heilpädagogischen Tagesstätten und Kindertagespflegestellen nur teilnehmen, wenn 

sie in der Einrichtung an PCR-Pooltestungen teilnehmen oder wenn ihre Personensorgeberechtigten drei Mal 

wöchentlich einen Testnachweis nach § 4 Abs. 6 Nr. 1 oder 2 hinsichtlich des Kindes erbringen oder glaubhaft 

versichern, dass bei dem Kind vor höchstens 24 Stunden ein Selbsttest mit negativem Ergebnis vorgenom-

men wurde. 2Die Träger von Kindertageseinrichtungen und Heilpädagogischen Tagesstätten sowie Tages-

pflegepersonen haben für jedes noch nicht eingeschulte Kind pro Betreuungswoche drei Tests in Bezug auf 

einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 anzubieten oder die kostenlose Abholung von 

drei Selbsttests in den Apotheken zu ermöglichen. 

(3) 1Schülerinnen und Schüler dürfen an Angeboten der Kindertagesbetreuung nur teilnehmen, wenn sie ent-

sprechend § 12 Abs. 2 negativ getestet sind. 2Soweit nicht bereits die Voraussetzungen für die Teilnahme am 
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Präsenzunterricht oder der Notbetreuung am selben Tag gemäß § 12 Abs. 2 vorliegen, gilt § 12 Abs. 2 mit 

der Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle der Schule die Betreuungseinrichtung tritt. 

(4) Für Beschäftigte der Einrichtungen gilt § 28b Abs. 1 IfSG. 

(5) 1Dritte, insbesondere Eltern, dürfen das Gelände der Einrichtungen mit Ausnahme der Abgabe oder Ab-

holung von Kindern nur betreten, wenn sie im Sinne des § 2 Nr. 2, 4, 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 

getestet sind. 2Die §§ 4 und 5 bleiben unberührt. 

 
§ 14 Sonstige Einzelregelungen 

(1) Das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen sowie Volksfeste sind untersagt. 

(2) 1Der Konsum von Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an sonstigen öf-

fentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur 

vorübergehend aufhalten, untersagt. 2Die konkret betroffenen Örtlichkeiten sind jeweils von der zuständigen 

Kreisverwaltungsbehörde festzulegen. 

(3) Clubs, Diskotheken, Bordellbetriebe und vergleichbare Freizeiteinrichtungen sind geschlossen, Tanzver-

anstaltungen sind, soweit es sich nicht um Sportausübung handelt, untersagt. 

 

 

Teil 3 Regionaler Hotspot-Lockdown 

 
§ 15  Regionaler Hotspot-Lockdown 

(1) Überschreitet in einem Landkreis oder in einer kreisfreien Stadt die Zahl an Neuinfektionen mit dem 

Coronavirus SARS-CoV-2 je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen (7-Tage-Inzidenz) den Wert 

von 1000, gilt Folgendes: 
1. Alle Veranstaltungen, Einrichtungen und Betriebe, die den §§ 4 bis 5a unterfallen, sind untersagt; dabei 

gilt insbesondere: 
a) Versammlungen, soweit es sich nicht um solche nach § 9 handelt, Ansammlungen sowie öffentli-

che Festivitäten sind untersagt. 
b) Der Betrieb und die Nutzung von Sporthallen, Sportplätzen, Fitnessstudios, Tanzschulen und an-

deren Sportstätten ist untersagt; unberührt ist 
aa) der Wettkampf- und Trainingsbetrieb der Berufssportler sowie der Leistungssportler der 

Bundes- und Landeskader, soweit die Anwesenheit von Zuschauern ausgeschlossen ist 
und Zutritt zur Sportstätte nur solche Personen erhalten, die für den Wettkampf- oder Trai-
ningsbetrieb oder die mediale Berichterstattung erforderlich sind, sowie 

bb) der Schulsport. 
c) Gastronomiebetriebe jeder Art sind untersagt; zulässig ist 

aa) die Abgabe und Lieferung von mitnahmefähigen Speisen und Getränken, wobei der Verzehr 
vor Ort untersagt ist, sowie 

bb) der Betrieb von nicht öffentlich zugänglichen Betriebskantinen, wenn gewährleistet ist, dass 
zwischen allen Gästen, die nicht zu demselben Hausstand gehören, ein Mindestabstand 
von 1,5 m eingehalten wird. 

d) Untersagt sind Dienstleistungen, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist 
und die keine medizinischen, therapeutischen oder pflegerischen Leistungen oder Friseurleistun-
gen sind. 

e) Übernachtungsangebote dürfen von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugend-
herbergen, Campingplätzen und allen sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften 
nur für zwingend erforderliche und unaufschiebbare nichttouristische Aufenthalte zur Verfügung 
gestellt werden; Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken sind untersagt. 

f) Außerschulische Bildungsangebote einschließlich der beruflichen Aus-, Fort und Weiterbildung so-
wie Musikschulen, Fahrschulen und der Erwachsenenbildung sind mit Ausnahme von Prüfungen 
in Präsenz untersagt. 

g) An den Hochschulen finden mit Ausnahme von Prüfungen keine Präsenzveranstaltungen statt; 
praktische und künstlerische Ausbildungsabschnitte sowie Veranstaltungen, die besondere La-
bor- oder Arbeitsräume an den Hochschulen erfordern, sind abweichend von Satz 1 zulässig, 
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wenn sichergestellt ist, dass zwischen allen Beteiligten grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 
m eingehalten wird. 

h) Bibliotheken und Archive sind geschlossen. 
i)  Geschlossen sind alle Kulturstätten, insbesondere: 

aa) Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatli-
chen Schlösser, Gärten und Seen und vergleichbare Kulturstätten, 

bb) Theater, Opern, Konzerthäuser, Kinos, Bühnen und ähnliche Einrichtungen, 
cc) zoologische und botanische Gärten. 

j) Verboten sind alle Freizeiteinrichtungen und -veranstaltungen, insbesondere: 
aa) Freizeitparks und vergleichbare ortsfeste Freizeiteinrichtungen; Freizeitaktivitäten dürfen 

gewerblich weder unter freiem Himmel noch in geschlossenen Räumen angeboten wer-
den. 

bb) Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen sowie Führungen in Schau-
höhlen und Besucherbergwerken sind untersagt. 

cc) Der Betrieb von Seilbahnen, der Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr sowie von 
touristischen Bahnverkehren und Flusskreuzfahrten ist untersagt. 

dd) Die Öffnung und der Betrieb von Badeanstalten, Hotelschwimmbädern, Thermen und Well-
nesszentren sowie Saunen ist untersagt; § 12 bleibt unberührt. 

ee) Der Betrieb von Spielhallen, Spielbanken, Wettannahmestellen und vergleichbaren Freizeit-
einrichtungen ist untersagt. 

2. Abweichend von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 ist sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Laden-
geschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 20 m2. 

(2) 1Die zuständige Kreisverwaltungsbehörde macht unverzüglich amtlich bekannt, sobald in ihrem Gebiets-

bereich die vom Robert Koch-Institut im Internet veröffentlichte 7-Tage-Inzidenz den Wert von 1000 über-

schreitet. 2In diesem Fall finden ab dem nächsten auf die Bekanntmachung folgenden Tag die in Abs. 1 vor-

gesehenenen Regelungen Anwendung. 3Die Kreisverwaltungsbehörde macht in gleicher Weise bekannt, so-

bald der Wert von 1000 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen nicht mehr überschritten wurde. 4Satz 2 gilt in 

diesem Fall entsprechend für das Ende der in Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen. 

 

[1] § 15 ist bis einschließlich 9.2.2022 nicht anzuwenden, vgl. § 15a. 

 

§ 15a 

§ 15 findet bis einschließlich 9. Februar 2022 keine Anwendung. 

 

 

Teil 4 Schlussvorschriften 

 
§ 16 Ergänzende Anordnungen, Ausnahmen 

(1) Weitergehende oder ergänzende Anordnungen der für den Vollzug des Infektionsschutzgesetzes zustän-

digen Behörden zu den Bestimmungen dieser Verordnung oder der auf ihrer Grundlage erlassenen Infekti-

onsschutzkonzepte bleiben unberührt. 

(2) 1Ausnahmegenehmigungen können im Einzelfall auf Antrag von der zuständigen Kreisverwaltungsbe-

hörde erteilt werden, soweit dies aus infektionsschutzrechtlicher Sicht vertretbar ist. 2Ausnahmegenehmigun-

gen, die einen generellen Personenkreis oder eine allgemeine Fallkonstellation betreffen, dürfen unter den 

Voraussetzungen des Satzes 1 nur im Einvernehmen mit der zuständigen Regierung erteilt werden. 
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§ 17 Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1a Nr. 24 IfSG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 2 der Maskenpflicht nicht nachkommt oder entgegen § 2 Abs. 5 als Veranstalter nicht sicher-

stellt, dass der Maskenpflicht nachgekommen wird, 
2. sich entgegen § 3 mit weiteren Personen aufhält, 
3. entgegen der §§ 4 bis 5a eine dort genannte Einrichtung ohne erforderlichen Impf-, Genesenen- oder 

Testnachweis betritt oder eine dort genannte Dienstleistung in Anspruch nimmt oder als Veranstalter 
oder Inhaber eines Betriebs oder einer Einrichtung nicht nach § 4 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 4a 
oder § 5 Abs. 2, sicherstellt, dass der Gast, Besucher oder Nutzer sowie ehrenamtlich Tätige einen Impf-
, Genesenen- oder Testnachweis vorlegt oder entgegen § 4 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 4a oder § 
5 Abs. 2, als Anbieter, Veranstalter oder Betreiber seinen eigenen Testnachweis nicht zwei Wochen 
aufbewahrt, 

4. entgegen § 4 Abs. 2, auch in Verbindung mit § 4a, Veranstaltungen durchführt oder entgegen § 4 Abs. 2 
Nr. 7, auch in Verbindung mit § 4a, als Zuschauer teilnimmt, 

5. entgegen § 6 als zur Erhebung Verpflichteter keine Kontaktdaten erfasst oder als zur Angabe Verpflich-
teter falsche Kontaktdaten angibt, 

6. entgegen § 7 kein Infektionsschutzkonzept erstellt, 
7. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 an einer Versammlung teilnimmt oder entgegen § 9 Abs. 2 Versammlungen 

in geschlossenen Räumen durchführt, 
8. entgegen § 10 ein Ladengeschäft betreibt oder einen Jahresmarkt veranstaltet, 
9. entgegen § 11 einen Gastronomiebetrieb betreibt, 
10. entgegen § 12 eine private Schule nach den Art. 90 ff. des Bayerischen Gesetzes über das Erziehungs- 

und Unterrichtswesen betreibt, ohne den in § 12 Abs. 2 genannten Pflichten nachzukommen, oder ent-
gegen § 12 Abs. 4 das Schulgelände betritt, 

11. entgegen § 13 Angebote der Kindertagesbetreuung betreibt, ohne den dort genannten Pflichten nach-
zukommen, entgegen § 13 Abs. 2 Satz 1 als Personensorgeberechtigter keinen Testnachweis erbringt 
oder eine falsche Versicherung abgibt oder entgegen § 13 Abs. 5 das Gelände von Einrichtungen betritt, 

12. entgegen § 14 Abs. 1 auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen feiert oder Volksfeste veranstaltet oder 
entgegen § 14 Abs. 2 Alkohol konsumiert, 

13. entgegen § 14 Abs. 3 die dort genannten Einrichtungen betreibt, eine Tanzveranstaltung durchführt 
oder an einer Tanzveranstaltung teilnimmt, 

14. entgegen § 15 Abs. 1 
a) Nr. 1 

aa) Buchst. a eine Veranstaltung oder Versammlung durchführt oder an einer Veranstaltung oder 
Versammlung teilnimmt, 

bb) Buchst. b die dort genannten Einrichtungen betreibt oder nutzt, 
cc) Buchst. c einen Gastronomiebetrieb öffnet oder betreibt oder als Kunde Speisen oder Getränke 

vor Ort verzehrt, 
dd) Buchst. d Dienstleistungen erbringt, 
ee) Buchst. e Unterkünfte zur Verfügung stellt, 
ff) Buchst. f außerschulische Bildungsangebote betreibt, 
gg) Buchst. i oder j Kulturstätten oder Freizeiteinrichtugen und -veranstaltungen betreibt oder 

durchführt, 
b) Nr. 2 Ladengeschäfte betreibt. 
 

§ 18 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 24. November 2021 in Kraft und mit Ablauf des 9. Februar 2022 außer Kraft. 

 

München, den 23. November 2021 

Bayerisches Staatsministerium für Gesundheit und Pflege 

Klaus Holetschek, Staatsminister 

 


